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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Flüssiggas (Popan/Butan) wird als Energieträger zum Erwärmen etc. eingesetzt
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: * Flüssiggasverordnung 2002 (FGV) mit umfangreichen Detailbestimmungen ist als Ergänzung zu diesem Dokument heranzuziehen.
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	Hinweis: 
	Angaben: * Flüssiggas dürfen nur Personen verwenden, die über die Eigenschaften und Sicherheitsmaßnahmen unterwiesen wurden und die Bestimmungen der Flüssiggasverordnung kennen.
	Hinweis: 
	Hinweis: Unterweisung über Bedienung, Anschlussarbeiten,...FGV §97 Allgemeine Betriebsvorschriften
	Hinweis: Handschuhe gegen Hitze und Kälte
	Hinweis: FGV § 13
Unbefugten ist der Zutritt verboten
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
Hinweis „Flüssiggas“ + Lagermenge in kg
und weitere
	Hinweis: Flüssiggasanlagen dürfen nur von mit der Bedienung und den möglichen Gefahren der Flüssiggasanlage vertrauten Personen betrieben, beaufsichtigt oder gewartet werden; dies gilt auch für das Auswechseln von Versandbehältern.
	Hinweis: FGV §16 Bei Flüssiggaslagern muss zur Bekämpfung von Entstehungsbränden in der Umgebung mindestens ein für die Bekämpfung von Bränden fester Stoffe und flüssiger Stoffe geeigneter Tragbarer Feuerlöscher mit einer Mindestfüllmenge von 6 kg bzw. 9 l vorhanden sein (Erste Löschhilfe).
Verhalten im Fall eines Brandes: Soweit dies ohne Gefährdung von Personen möglich ist, muss bei Flüssiggasbränden oder bei Bränden in der Nähe der Flüssiggasanlage die Zufuhr des Flüssiggases zu den Gasverbrauchseinrichtungen durch Schließen der Absperreinrichtungen unterbrochen werden. 
Die Feuerwehr muss unverzüglich alarmiert werden. 
Durch Brand erwärmte Flüssiggasbehälter müssen gekühlt werden, wenn dies ohne Gefährdung von Personen möglich ist.
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	Hinweis: Natürliche Lüftung des Arbeitsraumes, Bei Räumen mit einem Boden unter Umgebungsniveau --> mechanische Lüftung; bei Verbrauch >0,1kg/h Luftkubatur kontrollieren, bei mech. Lüftung mind. 3-facher Luftwechsel
Für ortsfeste Anlagen bestehen Prüfpflichten
	Hinweis: Allgemeine Betriebsvorschriften 
* Werden in einer Flüssiggasanlage Undichtheiten festgestellt, so müssen unverzüglich die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, wie das Schließen von Absperreinrichtungen, die Lüftung der Räume und die Ergreifung von Maßnahmen zur Verhinderung einer Zündung des Flüssiggas-Luft Gemisches, durchgeführt werden. 
Das Ableuchten mit offenen Flammen zur Feststellung von Undichtheiten ist unzulässig.
* Vereisungen an Rohrleitungen, Behältern oder Absperreinrichtungen dürfen nur mit warmem Wasser, Dampf oder auf ähnliche Weise, jedoch nicht mit Flammen oder glühenden Gegenständen aufgetaut werden.
* Flüssiggasanlagen dürfen nur von mit der Bedienung und den möglichen Gefahren der Flüssiggasanlage vertrauten Personen betrieben, beaufsichtigt oder gewartet werden; dies gilt auch für das Auswechseln von Versandbehältern.
* Die Notrufnummer der Feuerwehr muss an geeigneter Stelle angebracht sein. Verhalten im Fall eines Brandes
* Soweit dies ohne Gefährdung von Personen möglich ist, muss bei Flüssiggasbränden oder bei Bränden in der Nähe der Flüssiggasanlage die Zufuhr des Flüssiggases zu den Gasverbrauchseinrichtungen durch Schließen der Absperreinrichtungen unterbrochen werden. Die Feuerwehr muss unverzüglich alarmiert werden.
* Durch Brand erwärmte Flüssiggasbehälter müssen gekühlt werden, wenn dies ohne Gefährdung von Personen möglich ist.
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* Passendes Reduzierventil verwenden
* Nicht unter Umgebungsniveau verwenden --> bzw. mechanische Belüftung einsetzen (3-facher Luftwechsel)
* Feuerlöscher der Brandklasse C bereithalten
* Unterweisung über Flüssiggasverordnung
	Massnahmen: * Schutzhandschuhe verwenden
* Hilfswerkzeug verweden
	Massnahmen: * Sicht- und Funktionskontrolle, wiederkehrende Prüfung
	Massnahmen: Prüfpflichten, Warnhinweise,...
	Zuständiger: 
	Termin: 
	Kontrolle: 
	Schaltfläche1: 
	addLineMassnahmen: 



